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ERDBEBEN-FACHGESPRÄCH
Die SIA-Normen sind verbindlich und
müssen angewendet werden. Die Pla-ner

haben eine Abmahnungspflicht,
und wenn ihre Vorgaben nicht befolgt
werden, ist eine Niederlegung des
Mandats dringend zu empfehlen.

Am 5. September 2008 nahmen an der ETH

Zürich über 300 Fachleute an der Tagung

über Rechts- und Haftungsfragen zur Erdbe-bensicherheit

von Gebäuden teil. Die vorbild-liche

Organisation wurde durch die Schwei-zer

Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen

und Baudynamik SGEB) im SIA und das In-stitut

für Schweizerisches und Internationales

Baurecht der Universität Fribourg sicherge-stellt.

TECHNISCHE ASPEKTE
Alessandro Dazio, Professor vom Institut für

Baustatik und Konstruktion IBK) der ETH Zü-rich,

erläuterte aus technischer Sicht die Fra-ge

der Erdbebengefährdung und den erdbe-bengerechten

Entwurf von Neubauten, indem

er das seismische Verhalten von Gebäuden

anhand der wichtigsten Grundsätze des Ent-wurfs

vorstellte. Dass die Kosten einer Erd-bebenertüchtigung

von bestehenden Bauten

zwischen 0.4 Prozent und 30 Prozent des

Gebäudewertes betragen können, war eine

wichtige Feststellung, die Thomas Wenk,

Präsident der SGEB, den Anwesenden vor

Augen führte.

JURISTISCHE FRAGEN
Hugo Bachmann, emeritierter Professor und

Präsident der Stiftung für Baudynamik und

Erdbebeningenieurwesen, führte nahtlos vom

technischen Teil zum juristischen Teil der Ta-gung

und hob die wichtigsten Punkte der
Thematik in Fragenform hervor, um mit der
Hauptaufgabe im Bereich Erdbebensicher-heit,

nämlich den baulichen Massnahmen,

abzuschliessen.

Ob der Staat in einem Erdbebenfall für Schä-den

haftbar gemacht werden kann da er ja

eine Baubewilligung erteilt hat), lässt sich

ohne weiteres nicht beantworten, ohne sich

mit der Funktion und dem Zweck der Bau-bewilligung

auseinanderzusetzen. Hubert
Stöckli, Professor aus Fribourg, erinnerte

aber in seiner Einführung gleichzeitig daran,

dass auf der privatrechtlichen Ebene der Ei-gentümer

eines Gebäudes eine verschul-densunabhängige

Haftung trägt. Dies führt

dazu, dass er meist als erster zur Verantwor-tung

gezogen wird.

STAATSHAFTUNG
Die Grundvoraussetzungen für eine Staats-haftung

sind im Übrigen sehr streng. Es sind

praktisch keine Fälle bekannt, bei welchen
mit einem derartigen Verfahren finanzielle

Vorteile erzielt werden konnten. Dazu muss
noch daran erinnert werden, dass der Staat

bei höherer Gewalt nicht haftet. Allerdings ist
ein Erdbeben nicht unbedingt als höhere Ge-walt

einzustufen: Erdbeben können mit einer

gewissen Wahrscheinlichkeit vorausgesehen

werden, und die gefährdeten Gebiete sind

bekannt. Die Staatshaftung ist keine Lösung
für die Erdbeben-Problematik, wie Jean-Bap-tiste

Zufferey, Professor an der Universität

Fribourg, am Ende seines Referates über-zeugend

darlegte.

ROLLE DER SIA-NORMEN
Rechtsanwalt Stefan Scherler machte den
Anwesenden klar, dass die anerkannten Re-geln

der Baukunde den Massstab für die
Haftung der Architekten und Ingenieure dar-stellen.

Dass die technischen Normen des
SIA 260 ff. und das Merkblatt SIA 2018 als

solche einzustufen und für alle Beteiligten
verbindlich sind, ist ihm zufolge mit hoher Si-cherheit

anzunehmen.Abschliessendmachte
er darauf aufmerksam, dass bei Nichtanwen-dung

der einschlägigen SIA-Bestimmungen

eine schriftliche Abmahnung seitens der Pla-ner

Pflicht ist, wenn sich diese nicht der Ge-fahr

aussetzen wollen, später vom Besteller

zur Verantwortung gezogen zu werden.

Die Frage, ob die technischen Normen des
SIA anerkannte Regeln der Baukunde sind,
liess Rechtsanwalt Thomas Siegenthaler

letztlich offen. Es ist den Planern aber ohne-hin

zu empfehlen, die Bestimmungen des
SIA einzuhalten. Wenn der Bauherr auf einer

nicht erdbebensicheren Ausführung des
Werks beharrt, könnte für den Planer zwar

die vertragliche Haftung entfallen, nicht aber
die ausservertragliche: Gegenüber geschä-digten

Dritten würde der Planer haften und
sich unter Umständen auch nach Art. 229
Strafgesetzbuch strafbar machen. Der Bau-herr

haftet jedenfalls für fehlerhafte Anlagen

oder deren Herstellung sowie für den man-gelhaften

Unterhalt.Ein altes Werk muss aber

nicht alle Vorteile der neusten Technik auf-weisen.

Trotzdem ist für die Beurteilung der
Mangelhaftigkeit des Werkes der Ereignistag
Unfalltag) massgebend. Nach Auffassung

von Thomas Siegenthaler darf die Zumutbar-keit

der Massnahmen nur dann eine Rolle

spielen, wenn es darum geht, ob mehr als ein

minimaler Schutz erwartet werden darf. Im

minimalen Bereich sollte die wirtschaftliche

Zumutbarkeit aber keine Rolle spielen.
Für Thomas Siegenthaler besteht durchaus

die Möglichkeit, dass ein Gericht das Merk-blatt

SIA 2018 als verbindlich erachtet. Denk-bar

wäre sogar, dass ein Gericht im Bereich

des minimalen Schutzes einen strengeren

Massstab als das Merkblatt SIA 2018 anlegt.

Er hob anschliessend hervor, dass die kurzen

Verjährungsfristen im Hinblick auf die prä-ventive

Wirkung der Haftung problematisch
sind. Siegenthaler stellte als Fazit fest, dass

das geltende Haftpflichtrecht in Bezug auf

die Erdbebensicherheit keine sehr starken

Präventionsanreize schafft.
Sollte also ein Risiko bestehen, was meist der
Fall ist, dann ist eine Abmahnung notwendig.

Befolgt der Auftraggeber diese Vorgaben

nicht, dann sollte der Planer das Mandat nie-derlegen,

wenn er sich sonst im Verhältnis zu

Dritten einem Haftungsrisiko aussetzt, dass

er glaubt, nicht tragen zu können.

POLITISCHE ASPEKTE
Jean-Baptiste Zufferey, Professor an der Uni-versität

in Freiburg, fügte hinzu, dass das
Merkblatt 2018 seiner Meinung nach aner-kannte

Regeln der Baukunde enthält. Die Be-stimmungen

des SIA entsprechen aktuell der
Meinung der grossen Mehrheit der Fachleu-te.

In den Kantonen müssen die Politiker da-für

sorgen, dass diese Regeln eingehalten

und angewendet werden. Thomas Sie-genthaler

sieht es als Aufgabe des öffent-lichen

Rechts, die Verbindlichkeit der Nor-men

zu steigern. Zufferey hält nicht einmal

eine Gesetzesänderung für notwendig: Der
Hinweis auf Sicherheit in den Baugesetzen

sei für die Verbindlichkeit der SIA-Rege-lungen

genügend. Im Gegenteil: Ein entspre-chender

Vermerk wäre in den Verordnungen

seitens der Exekutive wünschenswert. Auch
für Professor Stöckli ist das öffentliche Recht

der Schlüssel zur Durchsetzung der zwin-genden

baulichen Erdbebenprävention. Vom

Privatrecht ist in präventiver Hinsicht nicht



TEC21 42-43/2008 | 45

viel zu erwarten. Der Geschäftsführer der
Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonfe-renz

der Kantone, Georg Ganz, hielt fest,

dass kein zusätzlicher Regelungsbedarf be-stehe.

Die SIA-Normen sind anzuwenden

und müssen angewendet werden, da sie an-erkannte

Regeln der Baukunde darstellen.

UMSETZUNG DER SIA-NORMEN
Wie die Erdbebensicherung auf gesetzgebe-rischer

Ebene durchgesetzt werden kann

und sollte, zeigte Peter Blumer, Direktor der

Gebäudeversicherung des Kantons Basel-

Stadt, anhand der Situation in seinem
Kanton, wo eine immer wieder durch das
Bauinspektorat aktualisierte) Liste der Be-stimmungen

existiert, die den anerkannten

Regeln der Baukunde entsprechen. Die Nor-men

SIA 260 ff. und das Merkblatt SIA 2018

sind in dieser Liste aufgeführt.

Zum Ende der Veranstaltung erklärte Hugo
Bachmann den ehemaligen Leiter der experi-mentellen

Forschungseinrichtungen des In-stituts

für Baustatik und Konstruktion der

ETH, Ingenieur Markus Baumann, zum Trä-ger

des Innovationspreises Baudynamik

2008, und er dankte ihm für seine unverzicht-baren

und innovativen Beiträge in diesem
Bereich. Allen Anwesenden war spätestens

zu diesem Zeitpunkt klar, dass Juristen und
Paragrafen allein nicht genügen, um die Erd-bebensicherheit

zu gewährleisten, sondern

auch kompetente und hervorragende Planer

notwendig sind.

Walter Maffioletti, RA, walter.maffioletti@sia.ch

KMU-PORTAL
Seit 2002 betreibt der Bund das soge-nannte

KMU-Portal. Dieses bietet on-line

Informationen für kleine und
mittlere Unternehmen sowie für Neu-gründerinnen

und -gründer. Zwischen
dem Beratungszentrum Technik/ In-dustrie

BZTI) des SIA TEC21

38/2008, S. 38) und dem KMU-Portal
besteht eine fruchtbare Kooperation.

Der Kontakt mit den Behörden soll dank In-ternetlösungen

stark vereinfacht werden. Ein

Beispiel für eine solche E-Government-

Lösung ist das KMU-Portal des Staatssekre-tariats

für Wirtschaft SECO). Ziel dieses Por-tals

ist es, Antworten auf KMU-typische
Fragen zu geben und Handlungsmöglich-keiten

aufzuzeigen. Seit der Aufschaltung im
Jahre 2002 wurde die Website laufend aus-gebaut

und bietet heute viele zeitsparende

Lösungen.

HILFESTELLUNG
FÜR FIRMENGRÜNDER
Personen, die sich mit dem Weg in die Selbst-ständigkeit

befassen, ist auf dem KMU-Portal

eine eigene Rubrik gewidmet. Dort können

zu Beginn wichtige Entscheidungsgrundla-gen

erarbeitet werden. Muster und Check-listen

zu zentralen Themen wie Businessplan,

Wahl der Rechtsform, Markt- und Konkur-renzanalyse

stehen hier kostenlos zur Verfü-gung.

Ist der Entscheid zur Firmengründung

definitiv gefällt, kann via online Amtsschalter
zur eigentlichen Gründung übergegangen
werden. Der virtuelle Gründungsschalter

führt die Neugründer Schritt für Schritt bis zur

fertigen Anmeldung des Unternehmens.

Unter der Rubrik Amtsschalter bietet das
KMU-Portal weitere online Lösungen wie die
Bestellung beglaubigter Handelsregister-und

Strafregisterauszüge. Mit «e-trademark»

kann ein Unternehmer seine Marke schnell

und unkompliziert elektronisch registrieren

lassen. Unternehmer können ausserdem di-gitale

Zertifikate beziehen, um so den Vor-steuerabzug

bei der Mehrwertsteuer elektro-nisch

abzuwickeln.

UNTERNEHMENSZYKLUS
In der Rubrik KMU-Themen finden Unterneh-merinnen

und Unternehmer Antworten auf

die verschiedenstenAnliegen innerhalbeines

Unternehmenszyklus: von der Gründung
über die Unternehmensführung bis hin zur

Nachfolgeplanung und zum Kauf / Verkauf

eines Unternehmens. Themengebiete wie
Finanzen, Personal, Marketing und Verkauf,

Steuern, Versicherungen und Informations-technologie

werden näher beleuchtet und
sind mit anderen Wissensplattformen ver-knüpft.

ADRESSEN
Um rasch und effi zient an die gesuchten In-formationen

zu gelangen, betreibt das KMU-Portal

eine eigene Adressdatenbank. Hier
finden sich Kontaktadressen zu Wirtschafts-förderungsstellen,

Bürgschaftsgenossen-schaften,

Technologie- und Gründerzentren,

wie auch zu Institutionen die Innovations-preise

vergeben. Egal in welcher Phase des
Unternehmenszyklus sich eine Firma gerade
befindet, können hier nützliche Kontakt-adressen

ausfindig gemacht werden.

Markus Pfister, Betriebsökonom FH,

markus.pfister@seco.admin.ch

AKTUELL INFORMIERT
Informationen für KMU werden wöchentlich un-ter

der Rubrik News aufgeschaltet. Im Weiteren
können Unternehmerinnen und Unternehmer den
KMU-Newsletter abonnieren und erhalten so mo-natlich

aktuelle Business-Informationen aus Bun-desbern.

www.kmu.admin.ch
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